
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

Garitas Erziehungshilfe gGmbH,
Georg-Gröning-Str. 55, 28209 Bremen

- im Folgenden Einrichtungsträgerin genannt -

wird folgende

Vereinbarung nach S 78 b SGB Vll!

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die Caritas-Eziehungshilfe gGmbH,

Geörg-GrOning-Str. 55, in 28209 Bremen -im Folgenden Einrichtungsträgerin g-enannt- in der

heilpädagogischen Tagesgruppe der St. Johannis Kinder- und Jugendhilfe, St. Mag-

nus-Str. A, iAZfi Bremen für Kinder und Jugendliche erbringt, die einen Anspruch auf Leis-

tungen nach $$ 32 Vlll (Eziehung in einer Tagesgruppe) haben.

1.2 Es gilt der Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001 (LRV SGB Vlll) in
seiner derzeitigen Fassung.

2. Leistung

2.1 Die Leistungen werden auf der Grundlage der derzeitigen fachlichen Standards und der ver'
einbarten personellen Ausstattung untei Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren ge-

nannten Nebenbedingungen erbracht. lnhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu

gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist, Die Leistungen

irrissen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht

, überschreiten.

2.2 DasAngebot entspricht dem Leistungsangebotstyp 10 heilpädagogische Tagesgruppe
(siehe Anlage 1). Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Vereinbarung'

2.3 Plälze: Der Vereinbarüng liegt eine Kapazität von insgesamt 8 Plätzen zugrunde.

2.4 Zu betreuender Personenkreis: Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen' Das Auf-

nahmealter liegt in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren. Die Tagesgruppe ist ein Angebot

für Kinder und Jugendliche, die in ihrer Entwicklung beeinträchtigt oder gefährdet sind. Die

Eltern/ Sorgebereihtigten müssen zu einer Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe bereit sein

und eine vörbindliche Mitarbeit gewährleisten können. Die Aufnahmen erfolgen nach $ 32

SGB Vlll. Ausgeschlossen sind schwer körperlich und geistig behinderte junge Menschen,

eine Aufnahme nach SS 53,54 SGB Xll findet nicht statt'
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2.5 Ziel,Art und Qualität der Leistung: Die Förderung in der Tagesgruppe soll verhindern, dass

das Kind außerfamiliär untergebracht werden muss. Ebenso kann die Verküzung einer stati-

onären Maßnahme das Ziel sein. Dem jungen Menschen und seiner Familie soll die Arbeit in

der Tagesgruppe ermöglichen, nach einem überschaubaren Zeitraum wieder ohne fremde

.Hilfe 
zusammen leben zu können.

Angestrebte Teilziele: Stärkung der Eziehungsfähigkeit der Familie im Sinne der Hilfe zur

Sei-bsthilfe, Erweiterung der familiären, sozialen und schulischen Lern- und Erfahrungsmög-

lichkeiten, Stärkung und Weiterentwicklung vorhandener Ressourcen, Befähigung des jun-

gen Menschen zuri Verbleib in einer Regelschule oder einer Förderschule und zur Erlan-
gung eines erfolgreichen Schulabschlusses, Förderung und Stabilisierung der Persönlich-

leitjäntwicklungides jungen Menschen, Entwicklung sozialer Kompetenzen, Überwindung

von Störungen und Entwicklungsruckständen

Die Betreuung findet in der Schulzeit wochentags von ca. 12.00 bis 18.00 Uhr statt. Über
diese Zeiten hinaus werden folgenden Leistungen erbracht: Elterngespräche als Hausbesu-
che, Elternabende/Elternstammtisch, Betreuungstage mit Eltern, Ferienfreizeit mit den Kin-

dern/ Jugendlichen, Teilnahme an Schulbesprechungen

An schulfreien Wochentagen umfasst die Betreuung mindestens 6 Stunden täglich.

lm Kalenderjahr sind 20 Tage Schließungstage für die Ferien vorgesehen. Abweichend von

der Regelung im Leistungsangebotstyp ist das Entgelt kalendertäglich berechnet.

Leistunq- alloemein: Die pädagogische Betreuung beinhaltet vier Schwerpunkte:
o die unmittelbare Arbeit mit dem Kind/Jugendlichen als Gruppenangebot, Kleingruppenar-

beit oder Einzelförderung
o die Arbeit mit der Herkunftsfamilie
o die Arbeit mit dem Schwerpunkt Schulbesuch/-abschluss
o die Vernetzung im Sozialraum

Leistunq- als unmittelbare Arbeit mit dem Kind/ Juqendlichen und Punkt Schulbesuch/-ab-

schluss
. Bei der Alltagsgestaltung durch:

Fester Zeitrahmen (Mahlzeiten, Amter, Hausaufgaben, Freizeit, Familienkontakte), Ge-
staltung von Festen und Feiern im Jahreskreis, Erlernen und Einhalten von Regeln, Auf-
bau tragfaniger Beziehungen zu Mitarbeiter/innen und zu anderen Kindern und Jugendli-
chen inter Öruppe; altersentsprechende Ausstattung der Räumlichkeiten, lnstandhal-
tung und Pflege unter Einbeziehung der Betreuten, schnelles Reagieren auf Zerstörung

und Verwahrlosungstendenzen
. Bei der Förderung im lebenspraktischen Bereich durch:

Tisch decken, abiäumen, Umgang mit Lebensmitteln;Aufräumen und Sauberhalten der
Räumlichkeiten, Kochen und Backen zu besonderen Anlässen, Verkehrstraining/ Fahr-

radtraining, Sorgsamer Umgang mit Materialien, Üben des Umgangs mit Handy und PC

. Bei der Förderung von Hygiene, Gesundheit und sexueller Selbstbestimmung durch:

Sicherstellung hygienischer Rahmenbedingungen, Schutz vor Gefährdungen in der un-

mittelbaren Uhgebung, Anleitung zu sorgsamem Umgang mit dem eigenen Körper (Kör-

perwahrnehmung, Schmezempfinden, Bewegung und Ausruhen etc.), Thematisierung

von Sexualität und Hilfestellung zu einem altersgerechten Umgang
r Beteiligung des jungen Menschen:

Mitwirliung am Hilfeplan, Möglichkeit der Einflussnahme durch regelmäßige Gruppenge-

spräche, Gemeinsame Planung und Auswertung von Vorhaben, Ubernahme von Verant-
wortung in abgesprochenen und überschaubaren Situationen

r Beim Thema Schulbesuch, Schulabschluss durch:
Eine enge Zusammenarbeit mit der Schule und einen flexiblen Umgang mit kritischen Si-

tuationen, Bausteine der schulischen Förderung sind: Regelmäßige Hausaufgabenbe-
treuung, Gezieltes üben zum Ausgleich von Wissenslücken und Fähigkeitsdefiziten, Auf-
bau einer Arbeitshaltung, Enger Kontakt zu den Lehrpersonen, Sicherstellung eines ra-

schen lnformationsflusses, Gemeinsame Planung und Zielabstimmung zur optimalen
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Förderung des Kindes, Reflexionsgespräche, Flexiblen Umgang mit schulischen Krisen,

z.B. Überbrückung durch Praktika

Leistunq- als Arbeit mit der Herkunftsfamilie
o Unterstützung der Eltern in der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung und ge-

zielter Förderung in ihrer Eziehungs-kompetenzen durch:
Aktive Beteiligung der Eltern am Entwicklungsprozess des Kindes durch regelmäßigen

Austausch Uber Situation des Kindes und gemeinsame Zielerarbeitung, Beratung und

Hilfestellung in konkreten Eziehungsfragen und zur Gestaltung des familiären Ezie'
hungsrahmens, Krisenmanagement, -intervention und Beratungsmöglichkeit durch Mitar-

beiter der Gruppe oder durch den psychologischen Dienst
o Die Arbeit mit den Herkunftsfamilien findet in folgenden Formen statt, wobei die Hausbe-

suche, die Elterngespräche und der Elternkurs zu Beginn der Maßnahme mit den Eltern

verbindlich vereinbart und terminiert werden:
Teilnahme der Eltern am Gruppengeschehen, Besuche der Betreuer/innen in der Familie

in 3-wöchigem Rhythmus, 2 Betreuungssamstage im Jahr unter Einbeziehung der ge-

samten famitie (2.B. adventliches Basteln, gemeinsamer Ausflug, gemeinsame Feiern),

regelmäßige Eltern- bzw. Familiengespräche ca. alle 6 Wochen durch die Psychologin,

Elternkompetenztraining in der Gruppe, z.B. Triple P (durch die Psychologin), Angebot

eines Elterntreffs 1 x im-Monat lgesettiges Beisammensein, themenorientierte Veranstai-

tungen)

Vernetzuno im sozialen Umfeld
DLtro.ft Eiklndung und Nutzung der örtlichen Möglichkeiten (Einkaufen, Verkehrsanbindung,

Freizeit), Unterstützung von Aktivitäten im unmittelbaren sozialen Umwelt (Freizeitheim,

Sportverein, kirchliche Gruppen, schulische Veranstaltungen), lntegration der T_agesgruppe

ais Gesamteinrichtung in die soziale Vernetzung des Stadtteils (Teilnahme an Stadtteilfes-
ten, Kontakt zur Nachbarschaft), Fachliche Vernetzung in Form von Arbeitskreis, rundem

Tisch etc.

lm Entgelt sind Gruppen- und Ferienfahrten eingerechnet.
Bildun!s- und Teilhabeleistungen sind nicht eingerechnet.

Qualitätssicherunq
Die Ou-rlitätssicllerung erfolgt durch regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen, Fortbildun-

gen, Fachtagen, interne Projektgruppen zur Entwicklung von Standards und Verfahrenswei-

ien zu relevänten Themen, Zusammenarbeit mit anderen für die Betreuten relevanten lnsti-

tutionen wie Schule, Beratungsstellen, Überprüfung des Betreuungsverlaufs, Fortschreibung

und Anpassung der Betreuungsziele, regelmäßige Dokumentation des Betreuungszieles

durch Förderpläne, Checklisten, Besprechungsprotokollen und Entwicklungsberichte, Fallbe-

sprechungen, Fallberatung, Ergebnisse dör Betreuung durch Abschlussgespräch mit Ju-

' gendlichen, seinen Eltern, Betreuer:innen, Casemanager:innen.

Weiteres 
"rgiOt 

.i.n aus dem beigefügten Leistungsangebotstyp (Anlage 1).

2.6 Personelle Ausstattung: Für die Betreuung sind Stellen Sozialpädagoginnen und Ezie-
herinnen vereinbart, söwie Stellen für Hauswirtschaft, gruppenübergreifend Stellen
psychologin; anteilig sind Mittelfür Geschäftsführung, Verwaltung, fachliche Leitung und Ko-

ordination und sowie Aus-und Fortbildung, Supervision enthalten.

21 DerTräger hat sichezustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die nicht

wegen äner in g 2a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist'

Zu 
-diesem 

Zweil<. hat er sich bei der Einstellung aus besonderem Anlass und in regelmäßi-

gen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $ 30 Abs. 1 des Bun-

äeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat die Einrichtungsträ-
gerin unveaüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen

äine person wegen Verdachts eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zu

Strafuerfolgung äingeleitet worden sind.
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3. Leistungsentgelt

3.1 Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage eines kalendertäglichen Entgeltes. Für den Ver-
ei nbaru ng szeitraum ab O1.07 .2025 beträgt d ie Gesamtverg ütun g :

€ 105,86 pro Person/täglich
(Freihaltegeld € 95,27 pro Person/täglich)

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

r ein Entgelt für das Regelleistungsangebot (=Leistungsangebot zur Finanzierung der lau-

fenden Personal- und Sachkosten der Betreuung und Versorgung) in Höhe von

€ 100,13 pro Person/täglich

o ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlagevermö-
gens zür Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung, Darlehenszin-

sen, Miete, Pacht und [easing) in Höhe von

€, 5,73 pro Person/täglich

lm Entgelt sind keine Aufwendungen im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes einge-
rechnet. Die individuellen Schließungszeiten wurden bei den Entgeltberechnungen berück-

sichtigt. Daher wird das Entgelt auch während der Schließungszeiten gezahlt.

3.2 Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind dem beigefügten Kalkulations-

blatt zu entnehmen, das Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

3.3 Die o.g. Pauschalen können nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenübernahmeerklä-
rung seitens des zuständigen Trägers der öffentlichel Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Geltungsdauer

4.1 Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.07.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Mona-

ten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

4.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es ei-

ner schriftlichön Kündigung unter Einhaltung der in Absatz 1 bestimmten Mindestlaufzeit und

einer Kündigungsfrist von mindestens 6 Wochen.

5. Prüfungsvereinbarung

5.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie

Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im Be-

triebserlaubnisverfahren nach SS 45 ff SGB Vlll getroffenen Regelungen ab. Sollten sich An-
haltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel ah der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit
der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeig-

nete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage erforderliche Auskünfte. Ziel

solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich abzustellen.

5.2 Die Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach S 78 b SGB Vlll in Verbindung mit $
I Landesrahmenvertrag SGB Vl!l sowie der Landesrahmenvertrag nach $ 78f SGB Vlll vom

15.11.2001 in seiner dezeit gültigen Fassung finden Anwendung'
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5.3 Unabhängig von der Laufzeit dieser Vereinbarung werden alle 2 Jahre in einem Qualitätsent-
wicklungsbericht die Maßnahmen der Einrichtungsträgerin zur Qualitätssicherung und -ent-
wicklung dokumentiert und beim zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
eingere'rcht. Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbe-

sondere auch im Hinbiick auf die Darstellung des Berichtswesens in Form eines standardi-
sierten Rasters, sind bindend und zu berücksichtigen.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen
ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine
wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahekommt. lm
übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfrqiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im
elekironischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröf-
fentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.3 Die Einrichtungsträgerin verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für
das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beach-
ten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohnes zu vergüten.

6.4 Die Einrichtungsträgerin bestätigt die Anwendung des Tarifuertrages AVR Caritas und des

Tarifuertrages für die Beschäftigten der Caritas-Eziehungshilfen gGmbH in der aktuellen
Fassung und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an seine

Mitarbeitenden weitezuleiten. Die Einrichtungsträgerin erklärt sich bereit, die gezahlten Geh-

älter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen'

6.5 Alle Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

6.6 Die Einrichtungsträgerin verpflichtet sich, die Refinanzierung für die Sonderinstandsetzung
der Fassade an die Stadt Bremen zurückzuerstatten, sofern die lmmobilie innerhalb der
nächsten 10 Jahre (bis 2034) veräußert wird und die Einrichtungsträgerin aus diesem Grund

die lmmobilie nicht mehr in der Form betreiben kann, für die die Refinanzierung vorgesehen

war.

Geschlossen: Bremen, im Juni2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,
und lntegration
lm Auftrag

Leistungsbeschreibung (LAT N r. 1 0,, Heilpädagogische Tagesgruppe)
Berech n u ngsbogen fü r den Zeitrau m 0 1 .07 .2025-30. 06. 2026

Anlaqen
Anlage 1

Anlage 2
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Leistungsangebotstyp 
Nr.: 10 

Leistungsbeschreibung: Heilpädagogische Tagesgruppe St. 
Johannis 

1. Art des Angebots 
 
 

Die heilpädagogische Tagesgruppe (HTG) ist ein 
sozialraumbezogenes, heilpädagogisches Gruppen-Angebot im 
Bremer Westen. Kinder mit einem Förderbedarf im Bereich 
Sozialverhalten und Lernfähigkeiten sowie im Bereich Teilhabe und 
Integration, werden werktags nach der Schule bis 17 Uhr betreut. 
 

2. Rechtsgrundlage 
 

§ 32 SGB VIII (§ 35a SGB VIII) 

3. Personenkreis Dieses Angebot richtet sich an Kinder i.d.R.  im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren, die in einzelnen oder mehreren Bereichen bisher keine 
altersentsprechende Entwicklung vollziehen konnten und eine 
heilpädagogische Unterstützung benötigen. Ihr Entwicklungsalter 
entspricht (teilweise) nicht dem biologischem Alter. Indikatoren für 
eine Aufnahme in der HTG sind beispielsweise: 

 Hemmnisse in der Identitätsentwicklung   

 fehlende Integration in der Schulklasse  

 Kinder schaffen es nicht dem Unterricht zu folgen, sind z.B. 
sehr reizoffen 

 Kinder werden nur reduziert beschult 

 Kinder haben Lernrückstände 

 Konflikte werden körperlich oder verbal beleidigend 
bestritten 

 Kinder agieren affektgesteuert und können ihre Emotionen 
nicht ausreichend selber regulieren 

 Kinder sind sozial isoliert 

 Konflikte im Elternhaus mit den Eltern und/ oder 
Geschwistern 

 Benachteiligung bei der sozialen Teilhabe 

 Die Selbständigkeit und/ oder Alltagsfähigkeiten sind noch 
nicht altersentsprechend entwickelt 

 Traumatische Erlebnisse 

 Fluchterfahrungen 

 Unsicherer Bindungstyp 

 Diagnosen die die Entwicklung maßgeblich hemmen, wie 
FASD, ADHS oder eine Lernbehinderung 

 Kindeswohlgefährdende Aspekte in der Familie 

 Auflage des Jugendamtes oder Familiengerichtes aufgrund 
von bestehenden Risiken für eine Kindeswohlgefährdung in 
der Familie 

 
Kinder, deren Eltern/ Sorgeberechtigten zur    
Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Tagesgruppe bereit 
sind. 
 

4. Allgemeine Zielsetzung  Stärkung der Sozialkompetenzen 

 Erlernen von neuen Konfliktstrategien 

 Einüben von Lernmethoden und -strategien 

 Frustrationstoleranz erweitern 

 Emotions- und Impulsregulierung stärken 

 Stärkung eines positiven Körpergefühls 

 Stärkung des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit 

 Unterstützung in der selbstbestimmten Identitätsentwicklung 

 Orientierung durch strukturgebende Abläufe 

 Korrigierende Beziehungserfahrungen  
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 Integration im Stadtteil (Freundschaften knüpfen, offene 

Kinder- und Jugendarbeit, Vereine) 

 gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen 

 Stärkung der Eltern-Kind-Bindung 

 Erweiterung der erzieherischen Kompetenzen der Eltern 

 Erhalt des Lebensmittelpunktes in der Familie  

 

5. Inhalte der Leistung Es wir sichergestellt, dass die heilpädagogische Tagesgruppe unter 
fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet und 
koordiniert wird.  
 
Einrichtungsleitung/Verwaltung: 

 Personalbereitstellung-, entwicklung 

 Fortbildungsplanung 

 Qualitätsentwicklung- und sicherung auf der Grundlage des 
Kinderschutzgesetzes 

 Abwicklung der Kosten 
 
Pädagogische Leitung: 

 Fachliche Steuerung und Verantwortung der pädagogischen 
Prozesse 

 Fachliche Beratung des Teams 

 Krisenintervention 
 

5.1 Unterkunft und 
Raumkonzept  

Die CEH verfügt über unterschiedliche Standorte verteilt in Bremen. 
Die Büros, Funktions- und Konferenzräume sind für alle 
Mitarbeitenden zugänglich. 
Das Angebot der heilpädagogischen Tagesgruppe verfügt über ein 
Büro, eine großzügige Küche die multifunktional genutzt werden 
kann, einem Spielraum mit Kicker, Tischtennisplatte, Kletterwand, 
Gesellschaftsspielen, Lego etc., einem Bastel- und Werkraum, 
einem Tobe- und Entspannungsraum, zwei Bädern für die Kinder 
und einem Betreuer*innenbad. Der Konferenzraum sowie der 
Differenzierungsraum können für Elterngespräche oder Konferenzen 
genutzt werden. Der Innenhof ist für Basketball, Fußball, 
Rollerfahren oder Inliner fahren nutzbar. Ab 16 Uhr und in den 
Schulferien kann der Schulhof der Grundschule St. Marien genutzt 
werden. Der Psychologische Dienst verfügt über einen Raum zu 
diagnostischen Zwecken oder Einzelförderung. 
Die Verantwortung für die Reinigung der Räume obliegt der 
Hauswirtschaftskraft. Die Instandhaltung und Wartung wir durch den 
Hausmeister sowie externen Dienstleistungsbetrieben durchgeführt.  
 

5.2 Verpflegung Die Verpflegung erfolgt nach ernährungsphysiologischen 
Erkenntnissen und berücksichtigt eine überwiegend vegetarische 
und abwechslungsreiche Ernährung. Hierbei wird auf kulturell sowie 
allergisch bedingte Notwendigkeiten in der Ernährung Rücksicht 
genommen. Neben einer warmen Mahlzeit zur Mittagszeit wird 
Rohkost und Obst gereicht. 
Während der Ferienfahrt wird eine Vollverpflegung über die 
gebuchte Jugendherberge gewährleistet. 
 

5.3 Erziehung / Sozial- 
      pädagogische  
      Betreuung 

Die Entwicklungsförderung findet statt durch: 

 Eine reizarme und Orientierung gebende Räumlichkeiten 

 strukturierte und wiederkehrende Tagesabläufe 

 Förderung von Alltagsfähigkeiten 

 Gesundheitsförderung 

 Erweiterung der Sozialkompetenzen 
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 Diskriminierungssensible Räume schaffen 

 Beteiligung an den sie betreffenden Prozessen 

 Sexualpädagogik 

 Förderung der Konzentration und Lernstrategien 
 

Die Elternarbeit beinhaltet: 

 Beratung der Eltern in Erziehungsfragen 

 Familiennachmittage 

 Hospitation in der HTG 

 Hausbesuche 

 Biographiearbeit 
 
Methodische Ausrichtung: 

 Einzel-und Kleingruppenarbeit,  

 Heilpädagogisch-therapeutische Angebote 

 Systemisch-lösungsorientiert 
 
Darüber hinaus: 

 Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 

 Sicherstellung der Kinderechte  

 Sicherstellung von Beschwerdemöglichkeiten 

 die Durchführung von einer Ferienfreizeit 
 
psychologische Leistung: 

 Elterngespräche 

 Einzelförderung 

 Krisenintervention 

 Vermittlung von spezifischer Förderung/ therapeutischen 
Angeboten 

 Fachberatung des Teams 
 

6. Personelle Ausstattung  
 

Die fachliche Leitung erfolgt durch eine Sozialpädagog*in/ 
Sozialarbeiter*in mit mehrjähriger Berufserfahrung oder einer Person 
mit mindestens gleichwertiger Qualifikation. 
 
Die Betreuung erfolgt durch Sozialpädagog*innen/ 
Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Heilpädagog*innen oder 
Personen mit mindestens gleichwertiger Qualifikation. 
 
Personalanhaltswerte: 
 

Gruppenübergreifend: 
0,14 betriebliche Leitung/ Verwaltung 
0,21 fachliche Leitung 
0,10 Psychologin 
 
Gruppendienst: 
0,82Sozialpädagog*/ Sozialarbeiter*in 
1,60 Erzieher*in/ Heilpädagog*in 
0,46 Hauswirtschafter*in 
 
Der Betreuungsschlüssel ist 1:3,3 
 

7. Umfang der Leistung Öffnungszeiten: 
 
Die Betreuung findet in der Schulzeit an 5 Werktagen statt. Die 
Betreuung der Kinder findet i.d.R. im Zeitraum von ca. 13 bis 17 Uhr 
statt. 
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In der Ferienzeit findet die Betreuung von 11 bis 16 Uhr statt. Die 
Tagesgruppe ist an 20 Tagen im Jahr in den Ferien geschlossen. 
Einmal im Jahr findet an 5 Tagen eine Ferienfreizeit statt. 
Neben der regelhaften Elternarbeit, durch z.B. Elternberatung und 
Hausbesuche findet Netzwerkarbeit, insbesondere mit den 
zuständigen Schulen statt. 
 

8. Pädagogische Sachmittel Die HTG verfügt über vielfältiges, anregendes, altersgerechtes  
Spiel-, Freizeit- und Beschäftigungsmaterial, welches zu 
Bewegungsangeboten, Basteln und Spielen genutzt wird. 
 

9. Betriebsnotwendige 
    Anlagen und Ausstattung 
 

Die betrieblichen Anlagen sowie Ausstattung der Nutz- und 
Gemeinschaftsflächen werden entsprechend der behördlichen 
Auflagen und Schutzbestimmungen vorgehalten und bei einer 
jährlichen Begehung überprüft. 
 

10. Qualitätssicherung und  
      Qualitätsentwicklung 

 

 Strukturqualität  

Um professionelles Handeln, zeitgemäßes Wissen, Anpassung an 
sich verändernde Anforderungen, die Integration neuer Kenntnisse in 
Arbeitsabläufe, sowie bedarfsgerechte Unterstützung der 
Mitarbeitenden zu gewährleisten werden folgende Standards, 
Maßnahmen und Qualifizierungsangebote durch die Caritas 
Erziehungshilfe gGmbH vorgehalten: 

 regelmäßige Team- und Dienstbesprechungen 

 regelmäßige Fachberatung  

 individuelle Fallgespräche mit Fachberatung 

 kollegiale Beratung und Fachaustausch 

 Maßnahmen der Teamentwicklung 

 externe Supervision 

 differenzierte Einarbeitung durch Tandempartner*innen 

 Starterforum für neue Mitarbeitende 

 Qualifizierung durch interne und externe Fort- und 
Weiterbildungen 

 Teilnahme an Arbeitskreisen und Qualitätszirkeln 

 Internes Qualitätsmanagement 

 Leitbildprozess „Werte und Visionen“ 

 klare und transparente Beschreibungen von 
Zuständigkeiten und Abläufen  
 

 Prozessqualität 

In der Gestaltung des Hilfeprozesses gibt es klar definierte und 
strukturierte Abläufe, Verfahren und Dokumente, die für alle 
Mitarbeitenden im trägerinternen Qualitätsmanagement hinterlegt 
sind: 

 Erstkontakt 

 Handlungsplanung und Berichtswesen 

 Dokumentation 

 Partizipation 

 Fallbesprechungen 

 Hilfeplangespräche 

 Kooperation mit Eltern 
 

 Ergebnisqualität  
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Im Rahmen der Hilfeplanung werden mit den beteiligten Personen 
möglichst präzise formulierte Ziele. Die Ziele sollen spezifisch, 
messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein.  
Die im individuellen Hilfeplan vereinbarten Ziele werden vor dem 
nächsten Hilfeplangespräch auf die Zielerreichung hin überprüft und 
im Bericht dokumentiert. 
Die Bewertung zum Grad der Zielerreichung erfolgt über 
Skalierungen. 
 

 Dokumentation und Evaluation 

Als Instrument der Qualitätssicherung nimmt die Dokumentation eine 
zentrale Rolle ein. Es werden Themen, Ziele, erreichte Teilziele, 
Ressourcen, Handlungsplanung und nächste Schritte schriftlich 
festgehalten und in einem Bericht beschrieben. Dokumentiert 
werden ebenfalls Hilfeplangespräche und die Kontakte und 
Absprachen mit den Kooperationspartner*innen. Anhand der 
Dokumentation werden Verlauf und Ergebnis der Maßnahme 
transparent und nachvollziehbar. 
 

11. Leistungsentgelt 
 
 

Das Leistungsentgelt enthält die Kosten für das 
Regelleistungsangebot und die betriebsnotwendigen Investitionen. 
Das Entgelt enthält auch die Kosten für die Durchführung von 
Ferienmaßnahmen. 
 
Die tatsächlichen Öffnungstage sind Grundlage der 
Entgeltberechnung. 
 

 
 


